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Montags , den Z. Januar. 1757.

1. Fortsetzung des Reglements und Verordnung rc.
Nachdem nun diese Rolle solchergestalt umständlich verfasset und von dem

Capitaine - oder Schisser unterschrieben , auch was die übrige Städte m
beyden Reichen und Landen ausserhalb Copenhagen anbelanget , dahin be¬
zeichnet ist : .

Präsident , Bürgermeister und Rach , oder : Ich , Sr . KöniglichenMas .
Stadl - Voigt in - - - attestire hiemit , daß die obenstehende Rolle,nach
der vor uns geschehenen behängen Erklärung richtig befunden. Urkundlich un¬
ter der Stadt - Insiegel und des Stadt - Secretaire , oder Stadt - SchreiberS
Unterschrift, den - - - so kan demnächst der Mergnädigst anbefohlene
Contract und Accord , der sowohl in Friedens , als Kriegszeiken über die
Volks -Hauer oder Monats - Geld samt was zu Antret - und Fortsetzung der
Reise hingehöret und desfalls beschlojstn, imgleichen die Pflichten des SchistS -
Volks gegen die Rheder und Schiffer währender Reise , welche sie sich mit¬
telst ihrer Hände Unterschrift von bepden Seiten verbunden zu halten und uach-
zukommen verfasset werden soll , auf diese Rolle angeführet werden ; solcherge¬
stalt, wie das auf dem Schiffer Gelachshause m Copenhagen bey dem Was -
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ferschouten befindliche Formular näher answeiset . Welche Rolle der Capitaine,
»der Schiffer auf jede Reise Unfern Consuls, Agenten oder ihren Factoren an
fremden Oertern, oder auch benöthigten Falls vor den Gerichten / sowol in-
als ausserhalb Landes vorzuweisenhat.

i2 . ) Ein jeder Capitaine oder Schiffer , so ein Unserer Unterchanen nach
der Nord - und, West-See oder weiterweg destinirteS Schiff führet , soll vor
der Absegelung mit sich am Bord haben :

z ) Seinen Bürgerbrief von dem Ort, wo er zum Bürger angenommen .
2) Certipartie und Connoiffement, wenn er überhaupt befrachtet und Eon-

rioiffementen , wenn er verfchiedene Befrachter hat, für alle die Partien
und Waaren so er in har. Welches Connoiffement. wenn er überhaupt
befrachtet und Lonnoiffemettten wenn er verschiedene Befrachter hat, sol¬
len gewöhnlicher maßen enthalten desSchiffs und Capitains oder Schif¬
fers Namen , tvo das Schiff zu Hause gehöret , an welchen Ort er die
Waaren einnimmt und wovon er abfegeln soll, von wem er die Waaren
angenommen , wo sie gHschet oder ahgeliefekt werden sollen und wer sie-
empfangm soll ; imgleicheu die Quantitäten der Waaren oderFuflagien,
Packen oder anderer Emballagen Numero und Merkzeichen , samt was
dafüranFracht zuentrichten.

(Die Fvttsetzung folget künftig. )
Ihro Königl . Majest . zrrDannemark, Normegenre Für Regie¬

rung in Denen Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst
verordnte Statthalter, Kanzeley» Dierector,

Räthe und Asiessores.
^ hun kund hiemit: DaffWir, nachdem die bisherigeVerfügungen nicht hin-^ reichen wollen, dem zu . beachtenden Mangel des Rocken vorzubeugen, vor'
-rvthig gefunden haben, noch ferner das Branteweinbrennensowohl in den Städ¬
ten alsaufdem Lande in hiesigen Grafschaften - bey Straf« der Confiscation und
überdem noch sonst achitrairer schwerer Strafe, dis weiter, gänzlich zu verbuchen.
Au welchem Ende denn die Magistrate in denen Städten und die Beamte auf
dem Lande denen sämtlichen Brantcweinbrennern in ihren Districten , es mögen
selbige ausfteyen oder BamrpflichtigcnGründen wohnen,die Helme wegnehmen
und in sichere Gewahrsam bringen zu lassen haben .

Wornachsich männiglich, dem es beykommt, gebührend zu achten- auch
Die Magistrate und Beamte Pflichtmaßig darüber zu halten haben, daß diesem
also gckebet werde.

Uhrkundlich unter dem zur hiesigen Königl . Regierungs- Canhelley ver-
vrdnetem Jnsiegel. Oldenburg ex Canceiiaria den - L. Novembriö r? s 6.
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Orieberlch ker Fünffke , von GOttes GnaLeu König zu Daune -marck/ Norwegen/dek Wenden und Gothen/ Herzog zu Schles¬wig Holstein/ Stormarn und der Dikmarschen , GM

zrr Oldenburg und Delmenhorst :c .
DcMach Uns der Fürstl . Mecklcuömgischs Actuarius Fäbrkms , zuGüstrow / mandamriv , uvmike von weyl. AZneten Büsflugen , verehelichtenEfflandten , nachgelassenen Kindes Kindern , supplicandv alleruntcrchänigst- vorgetraM , wasgestalt weyl . Gerreral-Supermteutzenren Düsstngs , denen ge¬samten vouweyl . ihres Ehemannes Schwester , Agnste Büsfnigcu verehelich¬ten Efffandten, abstammenden Kindes -Kmdern/ eme iegstuM vom ze ' o . Rthlc .hinter !assen,und dannBehuff derer dam « Anspruch habende CoHeMarien,uin -

Erthcilung eines gewöhn !, prvclamatis , gezieruend gebeten ; wie auch des Sup -PlicMim Gesuch allergnadigst deferirer haben : Als werden alle und jede- wel-
! che als Kindes Kinder der weyl Agneteu Efflandten , gebossenen Büssingen ,
s oder auch sx jure repräsentatives , au dem , denen besaAteu Kindes Kinöerir inder weyl. Geueral - Superiucendentin Büssingerr Testament , ausgesetzten legato,.

. Theil zu haben vermeinen - m so ferne ste sich nicht schon bey Unfern JustiH -Rach Wardenburg , als executore Testamenti , oder curch beym Mecklenburg-
j , Güstrowischen Actuario , Fubricius gemrldtt haben , hiemit peremkorte verab-ladet, ihre daran habende Rechte und Forderungen , er qnocunque capite velcausa sie herrühren mögen,gegen den 6 . April , 757 vor UnsererOldenb-urgischenRsgierunK -CanM )/gebührend anzugevcn und zu beftheinigen; widrigenfallssie zu gewärtigen haben, daß dieses legati halber, denen Rechten und Verord¬

nungen gemäß, verfahren werden solle. Gegeben in Unserer Stadt Olden -
bürg, unter Unserm Königst Jnsiegel , den 2z,. Nvvembr . 1756 .

ss. L-

(^ ')
U . Gertchtl . Proclam . und Publieat .

1 . / ? ^ s entstehet wider desSchmidksJürgm Detmers zurOcve !gönne,samt ^
liche Güther , Schulden halber, ans hiesiger Königl . Regierungs -Canz -
ley , ein Eoncurs . 1 ) Angabe den ' s . Februcm a . c. 2) Dcduct . den
24 . Febr . z ) Priorität -Ürtheil den Z . Mart . 4) Vergantung oder
Löse den > e . Mart . .

2. Es ist weyl . Albrecht Wiwvgrls Pachter , jetzo Berend Lübken Ehefrau ge¬
sonnen , ihre in Rothenkircher Vogtcy, beym Mittenfelder Wege , vor
Dierck Garrels Haus, belegme A Juck Landes / den 8 . Febr. h . a. in
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Himich Brsckmanns Wirthshaus , zu Rothenkirchen , verkauffenM
lassen. Den z i . Januar . h. a. ist die Angabe beym Oevelgöunischeu
Landgericht.

NL . Es ist der wider Dierck Onncken zum Strückhauser - Mohr im '
vorigen

Monarh Novcmbris erkannte Cvncurs suspendiret worden.

m . Pnvatsachm.
sW istHr .Bovck Bardewyck umschlossen, seine aus Hans Hinrich Raven Con -

-curs zu Elsfleth bey der Mühle belesenen Käterey cum pertineutis zu
verkauffm oder zuvechenren. Wer also hierzu Lust hat , -geliebe sich
bey ihm zu melden And kan Ach Käterey auf Oster » dieses Jahr
angetreten, und bewohnet werden.

L.Es ist eine schöne Lame zu Kauff , noch eben so Mt als neu , bezogen mit
Saiten nebst einem Futteral dabey, wie auch z Noten -Bücher . Wer
Lustdarzu hat,cichlbezukauffen,kau sich desfals bey demHr .Organistm
Lanau melden.

Z.Mr Schlachter Joachim Müllernufder laugen Straffe hat eine Stube vor
« ne oder zwey Personen hinten im andem Stockwerke zu verheuren,
welche gleich bezogen werden kan . Dir Liebhaber können sich bey
Hin meldet ! und ,a . csrdiren.

Alle Ach Hrydnischen Gebrauche waren iu der Christenheit übrig
geblieben. Jus dieser "

Ursache ist dieser ln6i -cu !u8 an . 74z in
chiem 8ynoäo , welchen der Frankisthe Prinz Osi -olowsnaus angeord-
net , zn Pmer gebracht , nachdem Die Bffchöffe schon ein Jahr vorher an-
Dwichn 'worden , Daß sie , mit Zuziehung ihrer Grafen , dem noch einge¬
wurzelten Heidnischen Wchn abhelsen sollten. Lucas Holstenius hat sol¬
chen ans alten Cvdice der PfültzWen in die Vatieanische versetzteBiblrochÄ znerst herausgegcben ; woraufer von Simon Pauli Buch -
KKndiern zn Scraßdurg nnd mehr andern weiter bekannt gemacht worden.
Me oben angeführten Stucke sind von dem Herrn Verfasser sehr wohl
KÄMM , und dabev augezeigt worden , Daß noch mancheSpuren davon
Hey Ms auf Dem Lrmde anzutrMn find , z. E . daß man sich zur Fasten-
M mit eimm werssen Lacken -über einer Heugabel getragen , und solches
DM PipschsW SLUM : et. Man muß übrigens den ungemeinen Fleiß des
Herrn 'ZÄsimiS bewundern , da derselbe bey Verfertigung dieses Tra -
KM über 2Zo Schriftsteller Mache gezogen .
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